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Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 08.02.2005 

in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.10.2015. 

 

Beratungsfolge: 

11.11.2024 Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss öffentlich 

04.12.2024 Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 

10.12.2024 Rat der Stadt Norden öffentlich 
 

 

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 
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Organisationseinheit: 

Umwelt und Verkehr 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Satzung zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Norden wird zugestimmt.  
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Sach- und Rechtslage:  
 

1. Kurzfassung 
 

Die aktuelle Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Norden wurde vom Rat der Stadt Norden in seinen 

Sitzungen am 09.12.2004 und 08.02.2005 beschlossen. Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 

16.09.2024 die Straßenausbaubeitragssatzung mit Wirkung zum 01.01.2025 abzuschaffen.  

Die Abschaffung einer Satzung erfolgt mittels einer Aufhebungssatzung. 

 

 

2. Aufgabe 
2.1 Gegenwärtige Position 

 

Der Antrag der SPD-Fraktion zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Vorlage: 1413/2014/1.1) 

wurde bereits im Voraus in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 28.10.2024 (29/VA/2024) beraten. 

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Fachausschuss die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssat-

zung und legt der Verwaltung auf, eine entsprechende Aufhebungssatzung bis zur Ratssitzung im Dezember 

zu erarbeiten. 

 

 

2.2 Grund oder Anlass für Entscheidungs- und Handlungsbedarf  

 

Antrag der SPD-Fraktion vom 16.09.2024 auf Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung mit Wirkung 

zum 01.01.2025 siehe Vorlage 1413/2024/1.1. 

 

 

2.3 Darüber soll entschieden werden 

 

Die Aufhebungssatzung zur Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Norden soll beschlossen werden. 

 

 

2.4 Handelt es sich um eine freiwillige Maßnahme 

 

Die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung ist eine freiwillige Maßnahme, da dazu keine rechtliche 

Pflicht besteht.  

Sofern der Rat die Abschaffung der Satzung beschließt, ist der Beschluss einer Aufhebungssatzung ver-

pflichtend und somit keine freiwillige Maßnahme. 

 

 

3. Ziele und Rahmenbedingungen  
3.1 Ziele 

 

Entfällt. 

 

 

3.2 Ggf. Rahmenbedingungen 

 

Gesetzliche Bestimmungen des NKAG und des NKomVG. 

 

 

4. Lösungen 
4.1 Lösungen und Alternativen 

 

Entfällt.  
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4.2 Ggf. Belege, Zahlen, Fakten (Finanzielle/Personelle Auswirkungen/Folgekosten) 

 

Entfällt. 

 

 

5. Vorschlag 
5.1 Favorisierte Lösungen 

 

Entfällt.  

 

 

5.2 Wichtige Gründe dafür 

 

Entfällt.  

 

 

5.3 Gründe dagegen 

 

Entfällt.  

 

 

5.4 Ggf. Chancen und Risiken  

 

Entfällt.  

 

 

6. Umsetzung  
6.1 Nächste Schritte 

 

Entfällt.  

 

 

6.2 Maßnahmen, um Entscheidung abzusichern 

 

Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt des Landkreis Aurich nach Beschlussfassung des Rates. 
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